
1. Für die Baugrundstücksflächen, die im Baunutzungsplan in der Fassung vom
28.12.1960 (ABI. 1961 S. 742) als gemischtes Gebiet gemäß § 7 Nr. 9 der
Bauordnung für Berlin in der Fassung vom 21.11.1958 (GVBl. S. 1087, 1104)
ausgewiesen sind, wird mit Ausnahme der Fläche A als Art der baulichen
Nutzung Mischgebiet gemäß § 6 der Verordnung über die bauliche Nutzung
der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung vom
15.09.1977 (BGBl. I S. 1763 / GVBI. S. 2083) festgesetzt.

2. Für die mit einem A gekennzeichneten Baugrundstücksflächen, die im
Baunutzungsplan in der Fassung vom 28.12.1960 (ABI. 1961 S.742) als
gemischtes Gebiet gemäß § 7 Nr. 9 der Bauordnung für Berlin in der Fassung
vom 21.11.1958 (GVBl. S. 1087, 1104) ausgewiesen sind, wird als Art der
baulichen Nutzung Kerngebiet gemäß § 7 der Verordnung über die bauliche
Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung vom 15.09.1977 (BGBl. I S. 1763 / GVBI. S. 2083) festgesetzt.

3. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes können Schank- und
Speisewirtschaften nach § 6 Abs. 2 Nr. 3, § 7 Abs. 2 Nr. 2 der
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung -BauNVO -) in der Fassung vom 15.09.1977
(BGBl. I S. 1763 / GVBI. S. 2083) sowie Vergnügungsstätten nur
ausnahmsweise zugelassen werden, und zwar nur im 1. und 2. Vollgeschoß
und in der ersten Ebene unterhalb der Geländeoberfläche.

Dies gilt nicht für Spielhallen und die Schaustellung von Personen (z. B. Peep-,
Sex- und Live-Shows sowie Video-Vorführungen); Einrichtungen dieser Art
sind unzulässig.

4. Im Kerngebiet - Fläche A - sind in den baulichen Anlagen auf den
Baugrundstücken oberhalb des 1. Vollgeschosses Wohnungen allgemein
zulässig.

5. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen
im Sinne des § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
08.12.1986 hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung enthalten, außer Kraft.

Im übrigen gelten die bisherigen Vorschriften; im Bereich des
Baunutzungsplanes sind für die neu festgesetzten Baugebiete die bisherigen
Vorschriften, die sich auf die entsprechenden Gebietsarten beziehen, weiter
anzuwenden.
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